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Zur Einfahrung:

DOSSIER

ENERGIEPOLITIK — ZWISCHEN STEUERSTAAT
UND MARKT

Die energiepolitische Ausgangslage ist bekannt. Der Schweizer Souverin stimmt
am 24. September 2000 diber eine Reihe gewichtiger Vorlagen ab. Ausgelist wurde
die Abstimmung durch zwei Volksinitiativen:

* Die Solarinitiative, die mit einem jihrlichen Aufwand von fast 900 Mio. Franken
wihrend 25 Jahren die Sonnenenergie subventionieren und das Energiesparen fordern soll.
Besteuert wiirden die nicht erneuerbaren Energien Erdél, Kohle, Gas und Uran.

e Eine zweite Initiative, die Energie/Umwelt-Initiative, die durch eine schrittweise steigende
Lenkungsabgabe in Milliardenhihe innerhalb von 25 Jahren eine 25 prozentige Senkung
des Verbrauchs von nicht ernenerbaren Energien hitte bewirken sollen.

Beide Initiativen hat der Bundesrat dem Volk zur Ablehnung empfohlen. Nicht so
das Parlament. In einem Anflug von schweizerischem Harmoniebediirfnis und be-
merkenswerter Spendierfreudigkeit hat es in seiner Mehrheit zwei Gegenvorschlige
ausgearbeitet:

* Der Solarinitiative wurde ein Firderabgabegesetz mit einer jibrlichen Belastung der
Energiekosten von jihrlich 450 Mio. Franken entgegengestellt; mit diesem Betrag hitten
eine Reibhe von energie- und umweltpolitischen Anliegen wihrend 10 bis 15 Jahren bedacht
werden sollen.

* Der Energie/Umwelt-Initiative, die in der Zwischenzeit zuriickgezogen wurde, hat das
Parlament mit einer sogenannten Grundnorm, einer Vorliuferin einer ikologischen Steuer-
reform, begegnen wollen. Die Energie wiirde mit 3 Milliarden Franken pro Jabr belastet.

Wihrend die Forderabgabe durch ihre fragwiirdigen Ziele und das damit ver-
bundene Subventionskarussel auf grosse Skepsis, bei der Wirtschaft auf fast totale
Ablehnung stisst, gibt man, oder besser: gab man der Gkologischen Steuerreform
einen erstaunlich grossen Anfangskredit. Es schien das Allheilmittel gefunden zu
sein: Senkung der Umweltbelastung, Verbilligung der Arbeit, Schaffung von Ar-
beitsplitzen — wer wollte denn da dagegen sein? Mit der Zeit begannen jedoch zu-
nehmend Zweifel aufzukommen, ob die Grundnorm eine Patentlisung oder nicht
vielmehr ein Blendwerk sei.

Da die rot-griine Koalition in Deutschland das Steuerprojekt einer ikologischen
Steuerreform eingefiihrt und die deutsche Industrie die Auswirkungen zu verdauen
hat, lag nichts niher, als den hichsten Reprisentanten der deutschen Industrie zu
bitten, in einem Vortrag das deutsche Konzept kritisch zu beleuchten, die Wir-
kungen aufzuzeigen und der Frage nachzugehen, ob es sich bei der ikologischen
Steuerreform um ein probates Instrument oder um eine Fata Morgana handelt.
Damit folgt der Arbeitskreis «Kapital und Wirtschaft» seiner Tradition, in dffent-
lichen Veranstaltungen Zeitfragen zur Diskussion zu stellen und Hintergriinde
auszuleuchten. Hans-Olaf Henkel kommt zum Schluss, dass die doppelte Divi-
dende, mit welcher die Gkologische Steuerreform propagiert wird, eine Legende ist.

Michael Kohn, Dr. h.c.; Dipl. Ing. ETH,
Prisident des Arbeitskreises «Kapital und Wirtschaft»
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Hans-Olaf Henkel,
geboren 1940 in
Hamburg, studierte an
der Hochschule fir
Wirtschaft und Politik

in Hamburg. 1987 wurde
er zum Vorsitzenden der
Geschaftsfiihrung der
IBM Deutschland be-
stellt, 1993 zum Chef
der IBM Europa, Mittle-
rer Osten und Afrika. Er
ist persénliches Mit-
glied des Vorstandes
des Stifterverbandes fiir
die Deutsche Wissen-
schaft und Senator
sowohl der Max-Planck-
Gesellschaft als auch
der Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz. 1992
erhielt Hans-0Olaf Henkel
die Ehrendoktorwiirde
der Technischen Univer-
sitdt Dresden und wurde
vom Worldwide Fund fiir
Natur (WWF) und dem
Wirtschaftsmagazin
«Capital» zum «Oko-
manager des Jahres
1992» gewahlt. Seit 1995
ist er Président des
Bundesverbandes der
Deutschen Industrie.
Verdffentlichung: «Jetzt
oder nie. Ein Biindnis
fir die Nachhaltigkeit

in der Politik», 1998.

Redigierte Fassung des
Referats vom 30. Mérz
2000 vor dem Arbeits-
kreis «Kapital und Wirt-

schaft» in Ziirich.

DOSSIER

OKOLOGISCHE STEUERREFORM — DOPPELTE
DIVIDENDE ODER LEGENDE?

Fiinf Fragen stehen im Zentrum der folgenden Ausfiihrungen:

Wo steht Deutschland im Umweltschutz? Wo steht Deutschland in der
Energiepolitik? Was ist eigentlich das Faszinosum der Okostener?

Was sind die Erfahrungen? Was ist zu tun?

Darauf gibt es eine einfa-
che Antwort: ganz vorne; wir gehoren in
Sachen Umweltschutz — wie auch die
Schweiz — zu den Weltmeistern. Wenn die
Prozesse, die wir in Deutschland in der In-
dustrie eingesetzt haben, iiberall in der
Welt einsetzen wiirden, kénnten wir den
weltweiten CO:-Ausstoss iiber Nacht um
17 Prozent senken. Dabei ist Deutschland
insgesamt nur fiir knapp 4 Prozent fiir den
COz-Ausstoss in der Welt verantwortlich
und die deutsche Industrie gar bloss fiir
etwa 1 Prozent. Ich glaube, dass diese Zahl
eloquenter als alles andere beweist, dass
man auch ohne Okosteuern an die Spitze
der Bewegung gelangen kann. Einen Zu-
sammenhang zwischen der Okosteuer und
der Fihigkeit, in Sachen Umweltschutz
einen Spitzenrang einzunehmen, ist jeden-
falls aus dieser Sicht nicht erkennbar.

Zeitweise fithrt der auch im Umwelt-
schutz praktizierte deutsche Perfektionis-
mus zu absurden Auswirkungen. So hat
man frither in Deutschland das Wort
«Miillnotstand» damit verbunden, dass
man nicht wusste, wohin man mit dem
Miill solle. Von Kommunalpolitikern wird
das Wort «Miillnotstand» ganz anders de-
finiert: Was machen wir mit all den Ver-
brennungsanlagen und Deponien? Diese
wurden alle fiir Kapazititen gebaut, die
heute nicht erreichen, und dies
alles ohne Okosteuer ...

Deutschland hat als bisher einziges In-
dustrieland der Welt im Umweltschutz
eine Selbstverpflichtung der Industrie.
1995 haben die 19 wichtigsten Verbinde
eine Erklirung unterschrieben, in der sie
die Bereitschaft bekundeten, bis zum Jahre
2005 den spezifischen CO:-Ausstoss in
allen Branchen mindestens um 20 Prozent
zu senken. Dahinter steckt eine enorme
Leistung der Industrie. Die Erklirung war
mit hohen Risiken behaftet, denn schliess-

wir

lich ist die Deutsche Wirtschaft keine
Planwirtschaft, und ein Industrieprisi-
dent, der gegeniiber der Regierung eine
Verpflichtung fiir alle Wirtschaftsunter-
nehmen unterschreibt, kann die Erfiillung
in den Unternehmen nicht erzwingen. Es
gibt keine institutionalisierten Sanktions-
mechanismen gegeniiber Verbinden oder
Einzelunternehmen, wenn sich diese nicht
an die Erklirung halten. Wir hatten da-
mals mit der Bundesregierung abgespro-
chen, dass wir ein unabhingiges wissen-
schaftliches Institut mit dem Monitoring
beauftragen wiirden.

Heute bin ich stolz, feststellen zu kon-
nen, dass wir die Verpflichtung, die wir
eingegangen sind, bisher einhalten konn-
ten, ja, dass wir sogar in einzelnen Berei-
chen einen Vorsprung erzielten. Ich habe
in der Folge unser Vorgehen weltweit pro-
pagiert, die Reaktionen darauf waren aber
bisher zuriickhaltend. Man m&chte weiter-
hin abwarten, welche Erfahrungen wir da-
mit machen. Dank der Selbstverpflichtung
von 1995 konnte die von der damaligen
Bundesregierung beabsichtigte Okosteuer
abgewehrt werden. Allerdings hing seither
stindig das Projekt einer Okosteuer als
Damoklesschwert iiber uns, wenn wir uns
nicht an unsere Verpflichtungen halten.
Der Regierungswechsel von 1998 hat die
Erklirung von 1995 in ein neues Licht
geriickt. Wihrend die neue Regierung sich
ihrerseits nicht an unsere Abmachungen
mit ihrer Vorgingerin halten will, hilt
die deutsche Industrie weiterhin an ihrer
Selbstverpflichtung fest.

Was ist eigentlich das
Energiekonzept der
deutschen Bundesregierung?

Die Antwort ist einfach: Sie hat kein Kon-
zept. Das ist eindeutig zu belegen. Die Po-
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litik der derzeitigen Bundesregierung ist
voller Widerspriiche, was sich anhand von
ein paar Beispielen aufzeigen lisst. Auf der
einen Seite haben wir die hoch mit Steuer-
geldern subventionierte Steinkohle und
auf der anderen Seite belegen wir diese
und andere Energien neuerdings iiber die
sog. «Okosteuer» mit Abgaben. Darin
kommt ein eklatanter Widerspruch zum
Ausdruck. Die Energiegewinnung aus
Steinkohle belastet die Atmosphire mit
COz:. Die rot-griine Koalition will aber
weder eine zusitzliche Braunkohlennut-
zung noch die Kernkraft, ja, sie sieht in
ihrem Koalitionsvertrag den unumkehrba-
ren Ausstieg aus der Kernkraft vor und ist
daran, ihr diesbeziigliches Programm um-
zusetzen. Kann eine demokratische Regie-
rung iiberhaupt etwas «unumkehrbar»
beschliessen? Ist dies nicht fiir kiinftige
Generationen unzumutbar? Wie Umfragen
zeigen, gibt es in der deutschen Bevélke-
rung gar keine Mehrheit fiir einen soforti-
gen Ausstieg aus der Kernkraft. Natiirlich
sind Wind, Sonne und Biomasse alter-
native und regenerative, d.h. erneuerbare
Energiequellen, auf die wir uns ebenfalls
abstiitzen kénnen. Aber es ist ein Irrweg,
dass wir uns mit Sparen, mit Biomasse, mit
Sonne und mit Wind in die Lage versetzen
kénnten, die Kernenergie in Deutschland
zu ersetzen. Inzwischen werden diese Wi-
derspriiche immer deutlicher. Einerseits
will die Bundesregierung in Deutschland
aus der Kernkraft aussteigen, anderseits
stellt sie China sehr hohe Kredite zum
Bauen neuer Kernkraftanlagen durch
deutsche Firmen zur Verfiigung.

Zur Zeit gibt es weltweit 400 aktive
Kernkraftwerke. Zusitzlich sind 40 im
Bau oder in der Planung. Was bedeutet es
nun, wenn sich gerade jenes Land, das
diese Technik am besten und am sichersten
beherrscht, aus dieser Technik zuriick-
zieht? Es wird natiirlich immer weniger
junge Leute geben, die in Deutschland
Kernkraft-Technik studieren. Letzten En-
des tun wir ja weder der Tiirkei, Indien,
China oder vielen andern Lindern der
Welt, die auf die Benutzung dieser Kern-
kraft bestehen, einen Gefallen, wenn wir
ihnen in Zukunft die Méglichkeit neh-
men, die sicherste Technik zu nutzen. Und
schliesslich soll noch einmal in Erinne-
rung gerufen werden, dass die Kernkraft
kein COz2 ausstdsst. Dank der Kernkraft
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Kann eine
demokratische
Regierung
liberhaupt
etwas
«unumkehrbar»
beschliessen?
Ist dies nicht
flr kinftige
Generationen

unzumutbar?

Verhangnisvoll
ist, dass
sich die

Okosteuer-
Férderer mit
denjenigen
verbinden,
die glauben,
dass die
allgemeinen
Lebenskosten
noch mehr
verteuert
werden sollten,
um dem Staat
zuséatzliche
Mittel

zuzufihren.

gelangen in Deutschland jedes Jahr 150
Millionen Tonnen CO: weniger in die
Atmosphire. Womit wir das eigentlich ab-
losen wollen, ohne der Atmosphire grossen
Schaden zuzufiihren, ist mir ein Ritsel.

Was ist das Faszinierende an der
Okosteuer?

Die Okosteuer hat zunichst etwas Fas-
zinierendes. Diese Faszination verblasst
aber, wenn man sich mit den Konstruk-
teuren der Modelle auch iiber die Nach-
teile unterhilt und vor allem, wenn man
mehr iiber die Motive und iiber die Be-
wihrung in der Praxis erfihrt. Ich habe in
Kopenhagen mit dem Erfinder des dini-
schen Okosteuermodells gesprochen. Es
handelt sich um den dinischen Finanz-
minister, der sich vor allem iiber die
zusitzliche Einnahmequelle freut. Interes-
santerweise ist Dinemark trotz dieser als
okologisch etikettierten Steuer das Land
mit dem héchsten Pro-Kopf-Anstieg von
CO:a. Dies hingt nicht unbedingt mit der
Okosteuer zusammen, aber diese Steuer
hat offenbar auch nichts dagegen bewirken
konnen. In den Diskussionen mit den Pro-
tagonisten dieser Steuer habe ich gelernt,
dass der Eifer, mit dem dafiir gekdmpft
wird, gleichzeitig mit der Erkenntnis
steigt, dass sie im Hinblick auf die 6kolo-
gischen Ziele nichts taugt.

Wiederholt habe ich Befiirworter aus al-
len deutschen Parteien auf logische Briiche
in ihren Modellen hingewiesen und dabei
auch Zustimmung gefunden, mit dem
Resultat, dass nach ein paar Wochen auf-
grund derselben Ideologie ein neues Mo-
dell mit neuen Schwachstellen vorlag. So
stark ist offenbar die Anzichungskraft der
Ideologie, die sich mit den Bemiihungen,
fiir die Allgemeinheit etwas Gutes zu tun
verbindet und den Blick fiir die niichter-
nen Tatsachen triibt. Verhingnisvoll ist,
dass sich die Okosteuer-Forderer mit den-
jenigen verbiinden, die glauben, dass die
allgemeinen Lebenskosten noch mehr ver-
teuert werden sollten, um dem Staat zu-
sitzliche Mittel zuzufiithren. Dabei wird
vergessen, dass das Motiv fiir Okosteuern
gar nicht bei den Staatsfinanzen lag, son-
dern beim Klima. Man wollte das COa-
Problem in den Griff bekommen und pro-
pagierte eine CO:z-Steuer. Die Reduktion
des CO:-Ausstosses ist heute offensicht-
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lich nicht mehr das Hauptmotiv. Sonst
hitte man ja die Kernkraft von der Be-
steuerung ausnehmen miissen, aber dies
passte nicht zur Ideologie. Da entdeckte
man als neues Motiv «die Endlichkeit der
Ressourcen» im allgemeinen und leitete
daraus das Postulat einer Energiespar-
steuer ab. Die These von der Endlichkeit
der Ressourcen hat aber inzwischen an
Glaubwiirdigkeit verloren. Die Weltreser-
ven an Erdsl und Erdgas sind grésser als
man zur Zeit der Prognosen des «Club of
Rome» annahm. Die Firma Esso hat kiirz-
lich eine neue Studie verdffentlicht, die
einen ausreichenden Erdélvorrat fiir wei-
tere 250 Jahre prognostiziert. Schliesslich
verindert sich auch die Technik in der For-
derung: sie wird laufend verbessert und effi-
zienter. Dennoch bin ich davon iiberzeugt,
dass wir im Hinblick auf die nachfolgenden
Generationen mit diesen Vorriten verant-
wortungsbewusst umgehen miissen.
Nachdem sich eine Energiesteuer auch
in Deutschland nicht durchsetzen liess,
versucht die rot-griine Koalitionsregierung

ENERGIEPOLITIK - ZWISCHEN STEUERSTAAT UND MARKT

Die Firma
Esso hat
kirzlich eine
neue Studie
veréffentlicht,
die einen
ausreichenden
Erdélvorrat
fir weitere
250 Jahre

prognostiziert.

ihre ausgabenfreundliche Fiskal- und So-
zialpolitik mit 6kologischen Zielen zu ver-
kniipfen. Man méchte sich dank der Ein-
nahmen einer Okosteuer die Miihen einer
Sozialversicherungsreform ersparen. Nun
ist nicht mehr das Eliminieren von CO:2
das Thema, und mit Energie hat das Mo-
dell auch nichts mehr zu tun. Jetzt miissen
die Okosteuern plotzlich als Wundermittel
fiir eine Senkung der Lohnnebenkosten
herhalten. Bei der «Okosteuer» wurde nun
zum ersten Mal — und das ist eigentlich der
wirkliche Trick — die Moglichkeit gefun-
den, die Einfiihrung einer neuen Steuer an
eine bestimmte Ausgabe zu binden. Jene,
die sich angesichts knapper Ressourcen fiir
den Umweltschutz einsetzen, kénnen sich
— aufgrund der Zweckbindung einer Sa-
nierung der Sozialversicherung - mit
jenen zusammentun, die etwas «fir die
sozial Schwachen tun wollen», eine poli-
tisch nicht mehr zu schlagende Koalition
von «Gutmenschen»!

Das Faszinierende an der Okosteuer ist
die Tatsache, dass man in den Medien ihre

Die gigantische Baustelle der Grande Dixence bei Nacht, Oktober 1959. Photo: Frank Gygli
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vermeintlichen Vorziige in drei Sitzen for-
mulieren kann, wihrend man mindestens
zehn bis fiinfzehn Minuten braucht, um
ihre Untauglichkeit aufzuzeigen.

Was sind unsere Erfahrungen?

Warum die Okosteuer keinen Sinn mache,
ldsst sich in einem einzigen Satz zusam-
menfassen: Die Okosteuer iibersieht so-
wohl die Globalitit des CO2-Problems als
auch die Globalisierung der Wirtschaft.
Diese Aussage stiitzt sich auf folgende Er-
fahrungen: Die Zementindustrie liefert
ein eingingiges Beispiel: Da die Herstel-
lung von Zement sehr energieintensiv ist,
ist die Héhe der Energiepreise fiir diese
von entscheidender Bedeutung. Wenn eine
Zementfabrik im Osten Deutschlands, wo
heute die Energickosten, d.h. die Strom-
kosten bereits etwa 33 Prozent iiber jenen
in Polen liegen, mit einer Okosteuer belegt
wird, welche die Energiekosten erhsht, so
wird niemand mehr einen Anreiz haben, in
Deutschland Zement zu produzieren, da
doch der Zement aus Polen wesentlich bil-
liger eingefiihrt werden kann. Genau dies
ist bereits im Gange. Wir haben heute
einen starken Anstieg der Importe von Ze-
ment aus Polen. Was bedeutet dies 6kolo-
gisch? Die deutsche Industrie produziert
nachgewiesenermassen sauberer und ener-
gieeffizienter als die polnische. Auch das
Transportvolumen auf der Strasse wichst
bei Importen aus Polen. An diesem Bei-
spiel ldsst sich zeigen, dass das deutsche
Okosteuermodell sowohl die Globalisie-
rung der Wirtschaft iibersicht und damit
nicht nur deutsche Arbeitsplitze vernich-
tet, sondern auch dem Klima schadet, das
es zu schiitzen vorgibt. Ahnliches liesse
sich bei der Stahl- und Aluminiumpro-
duktion nachweisen. Pikant ist auch die
Antwort auf die Frage, wie denn die Oko-
steuer die propagierte Lenkungs-Wirkung
weiter entfalten soll, wenn die Lenkung
wirklich einsetzen sollte. Woher kommt
dann das Geld fiir Renten und Lohnne-
benkosten? Man muss sich einmal vorstel-
len, die Lenkung wiirde wirklich so funk-
tionieren, wie die Okologen oder die
Anhinger dieser Steuer sie wollen. In
diesem Fall wiirde das ganze System ja
einfach zusammenbrechen. Die Okosteuer
kann demnach nur funktionieren, wenn
die gewiinschte Lenkung gar nicht eintritt.
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Die
vollstandige
Umstellung
von Industrie
auf Dienst-
leistung kdnnte
sich als ein
gefahrliches
Szenario

erweisen.

Das Ganze
entwickelt
sich
inzwischen
Zu einem
birokratischen

Leerlauf.

Hiufig wird die Meinung vertreten, die
Zukunft gehére ohnehin den Dienstlei-
stungen und wir kénnten alle davon gut
leben, dass wir uns gegenseitig die Haare
schneiden oder eine Pizza backen. Dabei
wird gern iibersehen, dass mit jedem Ar-
beitsplatz in der Industrie zwei oder drei
Arbeitsplitze im Dienstleistungsbereich
verkniipft sind. Die vollstindige Umstel-
lung von Industrie auf Dienstleistung
kénnte sich daher als ein gefihrliches
Szenario erweisen. Wenn wir die Industrie
in weniger entwickelte Regionen ausla-
gern, in denen mit der Umwelt nicht so
pfleglich umgegangen wird wie hierzu-
lande, so ist der Gesamtnutzen fiir den
Umweltschutz negativ.

Oft wird diesem Argument entgegnet,
dass die Industrie grosstenteils von der
Okosteuer ausgenommen werde, was in
Deutschland auch weitgehend der Fall ge-
wesen ist. Nun will aber auch die Land-
wirtschaft ausgenommen werden, ebenso
gemeinniitzige Dienstleister usw. ... Auch
die Rentner, Studenten und jene Leute,
die keine Sozialversicherungsbeitrige zah-
len, entdecken schliesslich die Last auf
ihren Schultern, was nicht gerade sozial
sei. So miisste man schliesslich alle aus-
nehmen — denn erst dann wiirde die Oko-
steuer ja wieder Sinn machen. Bei der
Okosteuer gibt es noch ein paar weitere
pikante Phinomene und Nebenprodukte.
Der dinische Finanzminister weist stolz
auf den enormen Anstieg von Unterneh-
mensgriindungen in seinem Land hin. Was
aber wirklich passiert ist, ist folgendes:
Nachdem auch Dinemark entdeckt hat,
dass man energieintensive Firmen ausneh-
men muss, wurde ein gewisser Prozentsatz
an Energickosten in bezug auf die gesam-
ten Kosten als Schwellenwert deklariert.
Wenn man diesen iiberschreitet, wird die
Okosteuer riickvergiitet. Das hatte zur
Folge, dass dinische Unternehmen ihre
energieintensiven Bereiche ausgegliedert
und juristisch verselbstindigt haben. Da-
mit kommen diese Firmen nun in den
Genuss der Ausnahmen und der Riick-
erstattung der Okosteuer.

Die Umgehungen sind also vorprogram-
miert und kénnen durch die Ausnahmere-
gelungen auch nicht erfasst werden. Das
Ganze entwickelt sich inzwischen zu
einem biirokratischen Leerlauf. Zudem ist
es auch schlicht unméglich, in dieser
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ganzen Kette zwischen Prozessenergie und
sonstiger Energie zu unterscheiden.

Ein anderes Problem sind die Versuche,
die Administration zu vereinfachen, in-
dem die Riickerstattung nur ab einer Héhe
von einigen Tausend DM erfolgen soll.
Mit anderen Worten: nur Grossunterneh-
men profitieren von der Ausnahme, was
nicht gerade «mittelstandsfreundlich» ist.
Auch in der Schweiz wird man mit dem
Problem konfrontiert werden. Wie kann
man vermeiden, dass die Unternehmen
Berge von Formularen ausfiillen miissen,
um dann wiederum fiir sich selbst Ausnah-
men geltend machen zu kénnen?

Zwischen der Situation in Westeuropa
und derjenigen in Osteuropa und in den
Entwicklungslindern bestehen wesentliche
Unterschiede. In Westeuropa wird pro
tausend DM Bruttosozialprodukt etwa 70
kg CO: in die Luft ausgestossen. In Ost-
europa und Zentraleuropa sind es 625 kg
und in den Lindern der GU 900 kg, wih-
rend es China auf fast 1800 kg bringt. Das
heisst, dass alle europiischen Alleinginge,
die momentan diskutiert werden, nicht
mehr als eine reine «Donquichotterie»
sind. Da kann man froh sein, dass es ab
und zu noch einen verniinftigen Regie-
rungschef gibt. Anlisslich des Berliner
EU-Treffens hat man ja versucht, eine
europaweite Okosteuer einzufiihren, und
dies nach einem sehr seltsamen Muster: Es
wurde ein Raster festgelegt und jedes Land
hitte den eigenen Prozentsatz hinein-
schreiben konnen — serios oder willkiir-
lich. Natiirlich gibt es Linder, die hitten
Null einfiithren kénnen und andere 15 Pro-
zent. Das heisst, es wurde den europii-
schen Konsumenten vorgegaukelt, ganz
Europa finde zu einer gemeinsamen Lo-
sung. Gliicklicherweise hat die spanische
Regierung die Schwichen des Modells
durchschaut. Ohne den Einspruch von
Prisident Aznar hitten wir dieses Modell
in Europa bereits eingefiihrt. Selbst die
Briten waren im Tauschhandel gegen an-
dere Dinge, bei denen man ihnen entge-
gengekommen wire, dazu bereit gewesen.
In Berlin sind sie also von ihrer sonst kri-
tischen Haltung zur europiischen Oko-
steuer abgekommen. Dank Spanien zum
Gliick ohne Erfolg. Zusammenfassend
lisst sich zur Beantwortung der Frage nach
der Faszination der Okosteuern folgendes
sagen: Die Okosteuer ist weder «5ko-»
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Wir hinter-
lassen heute
unseren
Kindern einen
sauberen
Rhein, einen
klaren
Bodensee
und, trotz
«Lothar», auch
mehr Walder
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vorgefunden
haben.

Die
Okosteuer
ist weder
«0ko-» noch
logisch.

noch logisch. Ich hoffe, es ist klar gewor-
den, dass die versprochene doppelte Divi-
dende ganz einfach eine doppelte Legende
ist.

Was konnten wir tun?

o Dritter Mehrwertsteuersatz als
Alternative

Wenn denn eine Okosteuer sein muss, weil
sie aus allen méglichen und auch ideologi-
schen Griinden nicht mehr zu verhindern
ist, dann sehe ich nur ein einziges Modell:
ein dritter Mehrwertsteuersatz. In der Euro-
piischen Union haben wir bereits zwei
Mehrwertsteuersitze, den normalen und
einen niedrigeren. Ich kénnte mir vorstel-
len, dass man einen dritten Satz fiir die
Energie einfithren kénnte. Damit wiirden
viele der schidlichen Nebenwirkungen,
wie ich sie hier beschrieben habe, verhin-
dert. Wenn etwa Zement aus Polen nach
Deutschland transportiert wiirde, wiirde
der Satz dort wirken, und die deutschen
Exporte wiirden dadurch nicht belastet,
weil man beim Grenziibergang die Mehr-
wertsteuer ja nicht erhebt. Es wiirde damit
auch europaweit zu einem Ausgleich kom-
men. Allerdings: Niitzen wiirde diese Steuer
auch nichts — aber wenigstens weniger scha-
den. Ich fordere damit nicht einen dritten
Mehrwertsteuersatz etwa als Modellésung
fiir die Schweiz, sondern meine, dass von
allen Modellen, die ich kenne und die be-
handelt werden, der dritte Mehrwertsteuer-
satz auf Energie der relativ unschidlichste
ist. Schidlich ist er aber noch immer!

o Selbstverpflichtung der Wirtschaft
als bewihrtes Modell

Ich glaube, dass wir die CO:-Selbstver-
pflichtung der Wirtschaft, die wir in
Deutschland eingefiihrt haben und die er-
folgreich ist, iiberall in Europa einfiihren
sollten. Ich werde nicht miide, auch in
Briissel dafiir zu werben und bekomme
dafiir auch immer mehr Unterstiitzung.
Natiirlich ist dies auch deshalb der Fall,
weil der Erfolg dieser Selbstverpflichtung
in Deutschland langsam weitherum sicht-
bar wird. Ebenso stelle ich fest, dass viele
meiner Kollegen in europiischen Lindern
jetzt merken, dass eine CO:z-Selbstver-
pflichtung eigentlich genau das Instrument
ist, um eine 6kologisch und 6konomisch
schidliche Okosteuer zu verhindern.
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* Globalitiit des CO:-Problems und
Globalisierung der Wirtschaft

Wir sollten bei der ganzen Diskussion den
Blick nicht nur auf Europa richten. Die
Einsicht in die Globalitit des COa-Pro-
blems und die Globalisierung der Wirt-
schaft ist notig. Was die Okosteuer angeht,
so diskutiert niemand in der Welt dieses
Modell: in Japan nicht, in Asien und wo-
anders nicht, in Nordamerika nicht und
auch in Lateinamerika nicht — bloss in eini-
gen Lindern Europas. Dabei sollten wir
doch bedenken, dass wir mit all diesen Lin-
dern im Wettbewerb stehen. Die Energieko-
sten sind heute in Europa die héchsten in
der Welt und innerhalb Europas sind sie in
Deutschland am hochsten. Sollten wir da
nicht vielleicht einmal eine andere Methode
wihlen? Wenn denn die Schweizer der Mei-
nung sind, dass sie Geld ausgeben wollen,
um etwas fiir das CO:z-Problem zu tun, dann
mdchte ich dazu folgendes bemerken:

Einen Schweizer Franken in der Schweiz
investiert bringt bloss einen Zehntel von
einem Schweizer Franken, den Sie zum
Beispiel in China investieren kénnten.
Wer als 6kologisch fortgeschrittenes Land
etwas zur Losung des CO2-Problems bei-
tragen will, sollte die Ressourcen in jenen
Lindern einsetzen, wo man fiir die Atmo-
sphire global mit dem gleichen Geld we-
sentlich mehr bewirken kann.

* Alternativpliine entwickeln

Dieser Punkt ist vielleicht auch etwas ge-
wagt. Ich glaube, man miisste sich auch
einmal mit Alternativplinen befassen.
Wenn Sie in einem Unternehmen irgend-
einen aggressiven Plan haben, um irgend
etwas zu erreichen, dann sind Sie gut bera-
ten, dass Sie Alternativen in der Schublade
haben. Was passiert, wenn Sie es nicht
schaffen? Wenn wir davon ausgehen, dass
die globale Erwirmung tatsichlich mit
dem CO:2 und den Menschen zu tun hat,
dann sollten wir uns auch iiberlegen, was
etwa passiert, wenn wir das gesteckte Ziel
nicht erreichen? Da wir das Problem mit
einer Okosteuer hier in Europa nicht 16sen
werden, frage ich mich, warum Politik und
Wissenschaft und vielleicht auch die Wirt-
schaft nicht genug dariiber nachdenken,
was passiert, wenn wir das Global Warm-
ing Problem nicht in den Griff kriegen? Ich
glaube, dass man ruhig auch dariiber ein-
mal nachdenken sollte. Eine umfassende

26  SCHWEIZER MONATSHEFTE 80. JAHR HEFT 7/8

ENERGIEPOLITIK - ZWISCHEN STEUERSTAAT UND MARKT

Wir sollten
bei der
ganzen

Diskussion

den Blick

nicht nur auf

Europa richten.

Die Einsicht
in die
Globalitat des
CO2-Problems
und die
Globalisierung
der Wirtschaft
ist notig.

Aufforstung wire sicherlich eine der Mog-
lichkeiten. Aber, um es etwas populisti-
scher auszudriicken: Wenn wir schon so
viel Geld fiir den Weltraum und alles
Maégliche investieren, warum versuchen
wir nicht, Geld fiir ein Forschungsobjekt
fiir eine «CO:-Fressmaschine» auszuge-
ben? Das wire eine Herausforderung fiir
die Wissenschaftler dieser Welt. Wenn
Global Warming bzw. seine Folgen so ge-
waltige Probleme aufwerfen und wir nicht
absehen konnen, ob wir dieses Problem in
den Griff kriegen, anderseits aber davon
ausgehen, dass aus den heute 6 Milliarden
Menschen im Jahre 2030 deren 15 Milliar-
den sein werden, die alle gekleidet, ernihrt
und gewirmt werden wollen, dann ist es,
glaube ich, auch einmal an der Zeit, dass
wir uns dariiber Gedanken machen, wie
die Folgeprobleme zu l6sen sind.

® Das Prinzip der Nachhaltigkeit muss
Massstab fiir alle Politikbereiche werden

Seit ungefihr zwei Jahren befasse ich mich
ganz intensiv damit, das Prinzip der Nach-
haltigkeit etwas grundsitzlicher zu sehen.

Die Deutschen — und dies gilt auch fiir
die Schweizer — haben im Grundsatz be-
griffen, worum es beim Umweltschutz
geht. Es gibt in Deutschland keine Partei,
die nicht fiir Nachhaltigkeit im Umwelt-
schutz eintritt. Wir hinterlassen heute
unseren Kindern einen sauberen Rhein,
einen klaren Bodensee und, trotz «Lothar»,
auch mehr Wilder als wir vorgefunden
haben. Und das ist gut so. Nur frage ich
mich: Wieso gilt eigentlich das Prinzip der
Nachhaltigkeit nur beim Umweltschutz?
Wieso nicht auch bei der Diskussion um
die Staatsfinanzen? Warum nicht bei der
Diskussion um die Rentenversicherung?
Warum nicht bei der Diskussion um die
Sozialversicherung oder um unser Bildungs-
system? Wieso hinterlassen wir unseren
Kindern eigentlich Jahr fiir Jahr steigende
Schuldenberge? Wir miissen dafiir sorgen,
dass das Prinzip der Nachhaltigkeit in allen
Politikbereichen eingefiihrt wird. Dann wiir-
de man nicht auf die Idee kommen, dem
Schweizer Volk vorzuschlagen, eine Oko-
steuer einzufiihren, um damit die Sozialversi-
cherung zu alimentieren. Lernen Sie aus
unseren Erfahrungen und lehnen Sie diese
Ideen ab. Sie verhindern damit sowohl
okologischen als auch 6konomischen Scha-

den. ¢
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DiE ENERGIEVORLAGEN — EINE OKONOMISCHE
UND POLITISCHE STANDORTBESTIMMUNG

Die schweizerische Energiepolitik folgt in neuerer Zeit einer ganzheitlichen

Betrachtungsweise und beriicksichtigt insbesondere die umweltpolitischen
Anliegen. Im folgenden sind die im Herbst zur Abstimmung kommenden
Vorlagen 6konomisch und politisch zu wiirdigen. Dabei gilt es auch, die

ablehnenden Argumente verschiedenster Organisationen in die Betrachtung

einzubeziehen.

Namentlich soll der Klima-
schutz durch ein ganzes Massnahmenbiin-
del verbessert werden. Als besonders er-
freulich ist zu vermerken, dass die schwei-
zerische Energiepolitik sich nun nicht mehr
einzelner eher zufilliger Eingriffe bedient,
sondern zu einem kohirenten System ent-
wickelt hat. Zu nennen sind im einzelnen
die folgenden gesetzlichen Regelungen:

— Treibstoffpreiserhéhungen zur Finan-
zierung des 6ffentlichen Verkehrs;

— die Leistungsabhingige Schwerverkehrs-
abgabe (LSVA) zur Lenkung des Ver-
kehrs auf die Schiene;

— das Energiegesetz zwecks Ablésung des
Aktionsprogramms Energie 2000;

— das CO2-Gesetz mit der subsidiiren
CO:2-Abgabe;

— die 8kologische Steuerreform und schliess-
lich

— das Elektrizititsmarktgesetz, welches
die Liberalisierung des Energiemarktes
bringen soll.

Die Abstimmungsvorlagen -
ein kurzer Uberblick

Die Grundnorm

Die vom Parlament beschlossene Grund-
norm fiir eine 6kologische Steuerreform
soll die konventionellen Energien (Ol,
Uran, Gas) mit hochstens 2 Rp./kWh be-
lasten. Fiir energicintensive Unterneh-
mungen gelten Sonderregelungen. Der
Ertrag wird voll und ganz zur Senkung der
Lohnnebenkosten verwendet. Dieses als
dkologische Steuerreform bezeichnete Vor-
haben stellt den Gegenvorschlag des Par-
lamentes zur Energie/Umwelt-Initiative
dar. Die Initianten haben ihre Initiative
inzwischen zugunsten der Grundnorm
zuriickgezogen.

Die Solarinitiative und die Forderabgabe

Die Solarinitiative verlangt, dass wihrend
25 Jahren die nicht erneuerbaren Energien
wie Erdol, Gas, Kohle und Uran mit einer
Abgabe von bis zu 0,5 Rappen pro kWh
belastet werden. Der jihrliche Steuerertrag
von etwa 800 Mio. Franken soll zur For-
derung der Sonnenenergie und des Ener-
giesparens eingesetzt werden.

Die Férderabgabe ist der Gegenvor-
schlag des Parlamentes zur Solarinitiative:
mit einer Ubergangsbestimmung in der
Verfassung und einem dazu bereits im
Parlament verabschiedeten Gesetz sollen
wihrend 10 Jahren (max. 15 Jahren) die
nicht erneuerbaren Energien mit 0,3 Rap-
pen pro kWh belastet werden. Der Ertrag
von jihrlich etwa 450 Mio. Franken ist fiir
die Férderung der erneuerbaren Energien
(vor allem die Sonnenenergie), die ratio-
nale Energienutzung und die Wasserkraft
zu nutzen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass so-
wohl die Solarinitiative wie die Forder-
abgabe die Subventionierung der erneuer-
baren Energien bezwecken: Da ihre Ertrige
den jeweiligen genannten Kreisen der
Wirtschaft zufliessen, sind sie fiskalisch
nicht neutral — es handelt sich um Zweck-
steuern.

Ich werde mich in den folgenden Aus-
fithrungen auf die Grundnorm konzentrie-
ren, da sie — dank ihres Verwendungs-
zwecks — die interessanteste der Energie-
vorlagen darstellt.

Reine Lenkungsabgabe und oko-
logische Steuerreform

Die Okologisierung des Abgabesystems
lisst sich auf verschiedene Art verwirk-
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lichen: mit reinen Lenkungsabgaben oder

mit einer Energiesteuer.

— Aufgabe einer reinen Lenkungsabgabe
ist es, den Verbrauch von z.B. fossilen
Energietrigern mittel- bis langfristig zu
vermindern. In dem Mass, wie der Ver-
brauch von fossiler Energie zuriickgeht
— d.h. die Lenkung also erfolgreich ist —
sinken auch die Einnahmen aus dieser
Lenkungsabgabe. Wichtigstes Merkmal
ist jedoch, dass sie zuriickerstattet wird
und damit fiskalisch neutral ist.

— Eine Energiesteuer im Rahmen einer
okologischen Steuerreform' will ebenfalls
durch die Belastung des Verbrauchs von
z.B. fossiler Energie eine Lenkung be-
wirken. Im Unterschied zur reinen Len-
kungsabgabe werden aber die Ertrige
zur Senkung anderer Abgaben wie der
Direkten Bundessteuer, der Mehrwert-
steuer oder anderer Zwangsabgaben wie
z.B. der AHV-Beitrige verwendet. Dank
diesem Verwendungszweck — Senkung
anderer Steuern oder Zwangsabgaben —
spricht man bei einer Energiesteuer von
einer (staatsquotenneutralen) Okologi-
sierung des Steuersystems, eben einer
dkologischen Steuerreform.

Eine Okologisierung des Steuersystems
darf nun nicht Selbstzweck sein. Es ist da-
her abzukliren, ob eine Energiesteuer auch
okonomisch vertriglich ist. Dies ergibt
sich schon aus dem Verfassungsauftrag,
dass auch die Finanzpolitik den Zielen der
okonomischen und &kologischen Nach-
haltigkeit verpflichtet ist.

Die 6konomische Bewertung einer
okologischen Steuerreform

Grundsiitzliche volkswirtschaftliche Aspekte

Die Belastung der nicht erneuerbaren
Energien bewirkt eine Verteuerung eines
Produktionsfaktors und damit eine Ver-
teuerung der Produktionskosten. Um
volkswirtschaftlich negative Effekte zu
vermeiden, ist gleichzeitig ein anderer Pro-
duktionsfaktor zu entlasten. Es erscheint
sinnvoll, den Produktionsfaktor Arbeit zu
entlasten und die Einnahmen voll fiir die
Senkung der Lohnnebenkosten zu verwen-
den. Dies, weil sowohl Arbeitnehmer wie
auch Arbeitgeber durch die hoheren Ener-
giekosten belastet werden. Damit kénnen
einerseits negative Effekte auf die Wettbe-
werbsfihigkeit der schweizerischen Wirt-
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schaft im In- und Ausland sowie eine Um-
verteilung zulasten der unteren und mitt-
leren Einkommen vermieden werden. Er-
klirtes Ziel des Umbaus des Steuersystems
ist es, den status quo der Sozial-
gesetzgebung zu korrigieren: Die hohen
Kosten des Produktionsfaktors Arbeit sind
nicht das Ergebnis des Marktes, sondern —
wie Hans Christoph Binswanger® zutreffend
unterstreicht — das Ergebnis der Sozial-
gesetzgebung. Diese hat in der Vergangen-
heit die Kosten des Produktionsfaktors
Arbeit z.B. gegeniiber der Energie ver-
zerrt. Das Ergebnis soll nun korrigiert
werden und damit dem Argument na-
mentlich der Wirtschaft begegnet wer-
den, dass die Lohnnebenkosten in der
Schweiz im internationalen Vergleich zu
hoch sind.

Weiter wird die Erh6hung der relativen
Preise der nicht erneuerbaren Energietriger
die Nachfrage nach neuen Techniken und
Produkten erhéhen, die mit weniger Ener-
gie auskommen (Energieeffizienz). Gleich-
zeitig wird aber auch ein Innovationsschub
ausgelost nach Produktionsverfahren und
Maschinen/Anlagen, die auf erneuerbaren
Energien basieren. Hier gilt es auch,
den Reifegrad der Technik bei schon vor-
handenen Produkten zu steigern. Fiir
beide Fille kann die Schweiz eigentliche
Wettbewerbsvorteile vor andern Lindern
erarbeiten.

Erste Erfahrungen mit dem Technologie-
vorsprung konnte die Schweiz im Rahmen
ihrer Umweltschutzgesetzgebung vor eini-
gen Jahren sammeln: Dank der strengen
Luftreinhalteverordnung konnten wir Wett-
bewerbsvorteile bei Heizélfeuerungsanla-
gen und wegen restriktiver Abwasservor-
schriften im Bereich abwasserfreundlicher
Textilfarbstoffe und effizienter Abwasser-
reinigungsanlagen erzielen. Daraus folgt,
dass ein nutzbarer Know-how-Vorteil dann
zu erwarten ist, wenn ein Land zu den
First-Movern gehért.

Fiir energieintensive Unternehmungen
sind Steuerbefreiungen bzw. Sondersitze
vorzusehen. Dies um zu vermeiden, dass
diese Unternehmungen evtl. ins Ausland
abwandern oder international an Wettbe-
werbsfihigkeit verlieren. Zudem ist bei
energieintensiven Unternehmungen davon
auszugehen, dass sie bereits alle méglichen
Vorkehrungen getroffen haben, um Ener-
gie einzusparen.
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Die Bewertung der Grundnorm

Die Bewertung der vom Parlament vorge-
sehenen Grundnorm vor dem Hintergrund
dieser Analyse zeigt, dass sie den volks-
wirtschaftlichen Forderungen weitgehend
gerecht wird. Die Entlastung des Produk-
tionsfaktors Arbeit sollte die Wettbe-
werbsfihigkeit vom Werkplatz Schweiz
erhalten und stirken helfen.

Es ist aber auch die Frage zu stellen, was
geschehen wiirde, wenn man — ohne nach
guter und schlechter Energie zu differen-
zieren — den gesamten Produktionsfaktor
Energie belasten wiirde. Auch dann ist mit
einer Lenkung zu rechnen: Die Suche nach
Einsparpotentialen bei Maschinen und
Produktionsverfahren diirfte auch in die-
sem Fall einen Innovationsschub auslésen
und damit letztlich der Verbrauch von
Energie zuriickgehen. Der grésste Vorteil
der generellen Belastung von Energie wire
indessen der Verzicht auf die Zweiteilung
des Energiemarktes. Es ist volkswirtschaft-
lich nicht ungefihrlich, wenn der Staat in
die Kombination der Produktionsfaktoren
eingreift. Er setzt dadurch auch incentives,
in eine bestimmte Richtung der Energie-
forschung titig zu werden. Einseitiges
Eingreifen verzerrt den Markt, und dies
kann international gesehen negative Wir-
kungen zeitigen. Ein derartiger einseitiger
Eingriff wire dann verantwortbar, wenn
nachweislich einzig die erneuerbaren
Energien keine negativen externen Kosten
zeitigen. Dies ist indessen nur fiir die pas-
sive Sonnenenergie anzunehmen.

Allerdings wiirde die Belastung aller
Energietriger keine Preisvorteile fiir die
erneuerbaren Energien bewirken. Damit
kénnten sie ihre Wettbewerbsnachteile ge-
geniiber z.B. fossiler Energie nicht abbauen
und insbesondere wiren Projekte mit er-
neuerbarer Energie weiterhin weniger wirt-
schaftlich als die mit nicht erneuerbarer
Energie. Dies wirft die Frage nach dem Zie/
des Projektes dkologische Steuerreform auf:

— Wollen wir erreichen, dass der Ver-
brauch von Energie generell zuriick-
geht, d.h. steht die rationelle Energie-
nutzung im Interesse der Nachhaltigkeit
im Mittelpunkt unserer Bemiihungen
oder

— ist das Ziel die Verbesserung der Wett-
bewerbsvorteile der erneuerbaren Ener-
gien?

ENERGIEPOLITIK - ZWISCHEN STEUERSTAAT UND MARKT

Der grosste
Vorteil der
generellen
Belastung von
Energie wére
indessen der
Verzicht auf
die Zweiteilung
des Energie-
marktes.

Das
Besondere
der Grundnorm
ist, dass
sie einen
ersten
behutsamen
Schritt
in Richtung
Umbau des
Steuersystems
einleitet.

Das Parlament hat sich mit der Grund-
norm fiir eine Bevorzugung der erneuer-
baren Energien ausgesprochen. Dies kann
fiir eine bestimmte Zeit sinnvoll sein, um
die erneuerbaren Energien im Sinne einer
Initialziindung besonders zu férdern. Lang-
fristig, d.h. wenn die erneuerbaren Ener-
gietriger ihren Riickstand an relativer
Wettbewerbsfihigkeit aufgeholt haben, wire
indessen eine Ausdehnung der Energieab-
gabe auf alle Energie wiinschbar.

Im folgenden werde ich einige Uberle-
gungen der Wirtschaftsorganisationen, die
sich gegen die 8kologische Steuerreform
aussprechen, im Lichte der grundsitz-
lichen volkswirtschaftlichen/finanzwirt-
schaftlichen Uberlegungen untersuchen.

Die okologische Steuerreform im
Kreuzfeuer der Kritik

Argument 1: die 6kologische Steuerreform
schadet der Wirtschaft. Zudem kann eine
Lenkungsabgabe, soll sie ihren Zweck er-
fiillen, langfristig die Arbeitskosten nicht
senken helfen. Daher ist eine derartige
Umweltabgabe eine Steuer. Neue Steuern
sind schlecht fiir die Wirtschaft und daher
abzulehnen. Darum 3x Nein.

Gegenargument 1: Leider wird (vorsitz-
lich oder fahrlissig) zwischen den verschie-
denen Energievorlagen nicht differenziert.
Weiter wird verschwiegen, dass sowohl
eine reine Lenkungsabgabe wie auch eine
Energiesteuer &kologisch wirksam sind
und einen Riickgang des Verbrauchs an
fossiler Energie bewirken. Allerdings ist
auf Grund der geringen Nachfrageela-
stizitit bei Energie die Reaktion der Ver-
braucher von Energie wegen der Beschrin-
kung auf 2 Rappen/kWh weniger stark.
Das Besondere der Grundnorm ist jedoch,
dass sie einen ersten behutsamen Schritt in
Richtung Umbau des Steuersystems ein-
leitet.

Argument 2: Der Fehler der Grundnorm
ist, dass sie nicht emissionsseitig (output-
orientiert) ansetzt. Damit wird verpasst,
die Verursacher von Umweltverschmut-
zungen zu belasten.

Gegenargument 2: Steuerobjekt ist der
gesamte Verbrauch von konventionellen
Energien (Input) mit dem Ziel, mit diesen
Ertrigen die Arbeitskosten zu senken.
Zum Vergleich: wir besteuern auch den
Gewinn oder die Lohne, und doch wiirde
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Bau der Grande Dixence. Feier aus Anlass der Leerung des letzten riesigen Betonkibels am 22. September 1961. Photo: Philippe Schmid

niemand die Gewinne von Unternehmun-
gen oder das Arbeiten abschaffen wollen.
Auch dieses Argument verkennt also die
neue Zielausrichtung des &kologischen
Steuersystems: es geht um einen ersten be-
hutsamen Schritt in Richtung aufkom-
mensneutrale Umstrukturierung inner-
halb des Steuersystems.

Argument 3: Die Energiesteuern wirken
stark regressiv und verschlechtern die fi-
nanzielle Situation der mittleren und un-
teren Einkommensschichten: Sie senken
deren verfiigbares Einkommen und sind
unsozial.
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Gegenargument 3: Zunichst wirkt dieses
Argument aus Kreisen, die die Mehrwert-
steuer erhéhen und die Direkte Bundes-
steuer abschaffen wollen, wenig iiberzeu-
gend. Weiter suggerieren die verschie-
denen Fallhypothesen, Familien der
oberen, mittleren und unteren Einkom-
mensschichten wiirden in gleich grossen
Wohnungen (120 m?) wohnen. Auch ist es
nicht haltbar, wenn die Energiesteuer in
Prozenten der Einnahmen gemessen wird.
Richtig ist vielmehr — wie die OECD-Stu-
die von 1997 aufzeigt — dass die Energie-
abgabe in Prozenten der Ausgaben zu
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messen ist. Dies darum, weil kleine und

mittlere Einkommensschichten weniger

fiir Energie ausgeben und daher die

Erhéhung dieser Energiekosten sie auch

weniger treffen kann (und soll).

Argument 4: Personen, die nicht im
Arbeitsprozess sind (Rentner/Hausfrauen),
kénnen nicht von der Senkung der Lohn-
nebenkosten profitieren. Dies ist unge-
recht.

Gegenargument 4: Richtig ist, dass Per-
sonen, die nicht im Arbeitsprozess stehen,
nicht direkt von der Senkung der Lohnne-
benkosten profitieren kénnen. Dies ergibt
sich aus dem Ziel der Grundnorm, die
Arbeitskosten zu verkleinern und damit
die Wettbewerbsfihigkeit des Standortes
Schweiz im Vergleich zu andern Lindern
mit weniger ausgebautem sozialem Netz zu
sichern. Wenn die Senkung der Kranken-
kassenprimien gefordert wird, dann sehen
die Gegner nicht, dass mit der Senkung
der Krankenkassenprimien die Arbeit kei-
nesfalls billiger wird und damit auch keine
positiven Effekte auf die Schaffung und
Erhaltung von Arbeitsplitzen zu erwarten
wire.

— Die Rentner profitieren zu einem erheb-
lichen Teil indirekt von der Senkung der
Lohnnebenkosten: ihre Rente wird
nimlich von jenen finanziert, die jetzt
arbeiten  (Generationenumlageverfah-
ren). Die Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplitzen dient daher auch ihnen.

— Die Hausfrauen haben mit der 10. AHV-
Revision eigene AHV-Gutschriften fiir
die Zeit der Familienpause und den An-
spruch auf eine eigene AHV erhalten.
Auch sie profitieren davon, wenn die
hohen Lohnkosten die Unternehmen
nicht weiterhin in hohem Mass dazu
animieren, menschliche Arbeitskraft
durch maschinelle zu ersetzen und da-
mit der Rentenfinanzierung die Basis zu
nehmen.

Argument 5: Umweltsteuern laden die
Unternehmungen ein, ihren Standort in
andere Linder zu verlegen: sie vernichten
Arbeitsplitze im Inland. Wenn schon,
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Zu sichern.

Eine
Okologisierung
des Steuer-
systems darf
nicht Selbst-

zweck sein.

diirfte nur in Gemeinschaft mit unseren
europiischen Nachbarn gehandelt werden.

Gegenargument 5: Da wir nicht zu den
First-Movern gehéren, konnen wir die in
andern Lindern mit einer Umweltbesteue-
rung gemachten Erfahrungen nutzen. Die
OECD-Studie weist darauf hin, dass die
Investitionsdaten und die Informationen
iiber Standortentscheidungen vermuten
lassen, dass kaum Unternehmen infolge
unterschiedlicher Umweltstandards abge-
wandert oder pollution havens entstanden
sind. Richtig ist, dass eine niedrige Steuer-
belastung fiir die Standortbestimmung
wichtig ist, dass aber andere Daten den
Standortentscheid wesentlich stirker be-
cinflussen wie Bildungsqualitit, Infra-
struktur, stabile Wechselkurse und die
Arbeitskosten — aber auch eine intakte
Umwelt.

Schluss

Volk und Stinde haben am 24. September
2000 die Méglichkeit, mit einer Grund-
norm eine sanfte Okologisierung des
Steuersystems einzuleiten. Die Wirtschaft
ist sich nicht einig in der Beurteilung der
Energievorlagen. Neben der Erdélwirt-
schaft, die z.B. die Grundnorm einfiihren
mochte, sind andere Verbinde zu nennen,
die sowohl die Grundnorm wie auch die
Féderabgabe und/oder die Solarinitiative
verwirklicht sehen wollen. Diese Uneinig-
keit der Wirtschaft macht einmal mehr
deutlich, dass es die Wirtschaft nicht gibt
und unterschiedliche Bewertungen zu un-
terschiedlichen Ergebnissen fiihren. Per-
sonlich wiirde ich es bedauern, wenn die
Grundnorm abgelehnt, die Férderabgabe /
Solarinitiative aber angenommen wiirden.
Dann wire der Weg fiir eine Entzerrung
der Preise von Arbeit und Energie zur Si-
cherung der Wohlfahrt aller Biirger und
Biirgerinnen u.U. fiir Jahre verbaut und
dies in einem Zeitpunkt, wo die Li-
beralisierung des Elektrizititsmarktes zu
spiirbar sinkenden Energiekosten vorab
fiir die Unternehmungen fiithren wird. 4
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MEHR ScHADEN ALS NUTZEN

Ablehnung der Energievorlagen angezeigt

Dass von den 3 Energievorlagen, iiber die am 24. September Volk und
Stinde abzustimmen haben, die Solarinitiative und deren Gegenvor-
schlag in Form des Firderabgabeartikels aus grundsitzlichen ordnungs-

und energiepolitischen Erwigungen abgelehnt werden miissen, dariiber
herrscht in Kreisen, die nicht der Allianz der potentiellen Subventions-

empfinger angehiren oder aus ideologischer Verblendung heraus handeln,
weitgehend Einigkeit. Weniger klar sind die Positionen bei der dritten
Vorlage, der Grundnorm, die nach Auffassung der Parlamentsmehrheit
die verfassungsmissige Grundlage fiir eine Gkologische Steuerreform
bilden soll. Gewichtige Argumente sprechen indessen auch gegen diese
Vorlage, die bedeutende Miingel aufweist und deshalb nicht geeignet

ist, den ibhr zugedachten Zweck zu erreichen.

Solarinitiative und Forderabgabe -
falsche Weichenstellung

Die Solarinitiative verlangt die Erhebung
einer sukzessive von 0,1 auf 0,5 Rp./kWh
ansteigenden Abgabe auf nicht nichter-
neuerbarer Energie, deren Ertrag schwer-
gewichtig zur Subventionierung der So-
larenergie zu verwenden wire. Die als
Gegenvorschlag dazu vom Parlament ver-
abschiedete Ubergangsbestimmung in der
Bundesverfassung nimmt dieses Anliegen
in gednderter Form auf, indem die Abgabe
0,3 Rp./kWh betragen und der Erlés von
voraussichtlich rund 500 Mio. Franken im
Jahr je zu einem Viertel zur Subventionie-
rung der Solarenergie, der rationellen
Energienutzung und der Wasserkraft ver-
wendet werden soll, wihrend der letzte
Viertel noch zur Disposition stehen
wiirde.

Neue Subventionswirtschaft

Die Forschung im Bereich der erneuerba-
ren Energien wurde in den letzten Jahren
unter Einsatz von Bundesmitteln laufend
verstirkt, wihrend jene im Bereich der
Kernenergie reduziert wurde. Dagegen ist
nichts einzuwenden; es ist eine Staatsauf-
gabe, vor allem die Grundlagenforschung
zu unterstiitzen. Dies wurde bei der Kern-
energie so gehandhabt; bei den alternati-
ven Energien soll es nicht anders sein.
Was indessen nun mit der Solarinitia-
tive oder mit der Ubergangsbestimmung
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als Grundlage zum Forderabgabegesetz
passieren soll, hat mit der Staatsaufgabe
der Grundlagenforschung nichts mehr zu
tun, weil sowohl mit der einen als auch mit
der anderen Regelung ein Mechanismus
zur Subventionierung der Anwendung be-
reits erforschter Energieformen aufgezo-
gen werden soll. Vor der Einfiihrung einer
neuen Subventionswirtschaft sollten wir
uns aber hiiten. Auch wenn die Unterstiit-
zung unter dem Titel «Anschubhilfe» zeit-
lich begrenzt werden soll (Solarinitiative
25 Jahre, Férderabgabe 10+5 Jahre), lehrt
die Erfahrung, dass einmal eingefiihrte
Subventionen nur sehr schwer wieder ab-
geschafft werden kénnen; die Landwirt-
schaft liefert hiefiir den klaren Beweis.
Deshalb: Hinde weg von einem neuen
Subventionsmechanismus!

Zusatzliche Steuerbelastung -
Erhohung der Staatsquote

Die Schweiz gehort zu den Lindern, in
denen in den letzten Jahren die Staats-
quote am meisten gestiegen ist. Wenn die
Grundnorm aufkommensneutral ausge-
staltet ist und damit die Staatsquote nicht
erhoht wird, so trifft dies fiir die Forder-
abgabe nicht zu. Wenn auch die 0,3
Rp./kWh (resp. 0,5 Rp. Solarinitiative) bei
oberflichlicher Betrachtung kein enormer
Betrag zu sein scheint, sind sie dennoch
eine neue Steuer, die unsere Wirtschaft
belastet und damit unsere Konkurrenz-
fihigkeit schwicht. Die Schweiz ertrigt
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keine zusitzliche Steuerbelastung, nach-
dem diese in den letzten 10 Jahren bereits
von 30 auf 35 Prozent angestiegen ist und
damit eine der héchsten Zunahmen seit
dem Krieg aufweist. Die Behauptung der
Befiirworter dieser Abgaben, diese hitten
per Saldo einen positiven Beschiftigungs-
effekt in der Schweiz, hat zwar dazu ge-
fithrt, dass sich einige Gewerbezweige in
der Hoffnung, neue Auftrige ergattern zu
kénnen, hinter die Vorlagen stellen, doch
diirften die Arbeitsplatzverluste infolge
Reduktion der Konkurrenzfihigkeit we-
sentlich mehr ausmachen als die zusitzli-
chen Beschiftigungsmoglichkeiten bei der
Einfithrung der subventionierten Energie-
formen.

Unheilige Allianz

Warum war es mdglich, in den eidgends-
sischen Riten zwar nicht eine Mehrheit
fiir die Solarinitiative, aber doch fiir die
Férderabgabe zu finden? Indem die For-
derabgabe nicht nur die Subventionierung
der Solarenergie, sondern auch anderer al-
ternativer Energien, wie Geothermie, Holz
und Biomasse sowie die Forderung der
einheimischen Wasserkraft vorsieht, stell-
ten sich nicht nur Linke, Griine und Um-
weltschiitzer hinter die Vorlage, sondern
auch die Vertreter der Land- und Forst-
wirtschaft sowie — von der Zahl her vor
allem im Stinderat bedeutungsvoll — die
Vertreter der Bergkantone in Sorge um die
Zukunft der Wasserkraft im liberalisierten
Strommarkt. Daraus ergab sich — wie ich
es nenne — eine «unheilige Allianz» der
vereinigten Subventionsempfinger, die
schliesslich in den Riten iiber die Mehr-
heit verfiigte.

Deutliche Ablehnung geboten

Mit der Annahme der Solarinitiative oder
der Férderabgabe wurde eine energiepoli-
tische Weiche falsch gestellt. Der Einsatz
erneuerbarer Energien ist zu begriissen,
doch sollen sich diese in der Anwendung
auf dem Markt selbst durchsetzen, nach-
dem deren Erforschung durch den Staat
gefordert worden ist. Die Wasserkraft hat
die vorgesehenen Staatskriicken nicht
notig. Sollte sich die Uberbriickung eines
Engpasses bei der Amortisation einzelner
neuerer Werke im Zuge der Strommarkt-
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6ffnung als ndtig erweisen, so ist eine ent-
sprechende Darlehenslésung im Rahmen
des Elektrizititsmarktgesetzes zu treffen;
hiezu ist jedenfalls nicht ein neues all-
umfassendes Subventionsgeflecht ange-
zeigt. Sowohl die Solarinitiative als auch
die Ubergangsbestimmung fiir eine For-
derabgabe sollten deshalb klar abgelehnt

werden.

Unzweckmassige Grundnorm

Abgabe auf Ressourcen statt auf
Emissionen

Zunichst ist nicht einsehbar, weshalb die
Abgabe nur auf nichterneuerbaren Ener-
gien erhoben werden soll. Wenn schon,
miissten alle Energietriger gleich behan-
delt werden. Sodann ist es falsch, die Res-
sourcen zu belasten. Wenn man einen 6ko-
logischen Effekt erreichen will, miissten
die Emissionen belastet werden, um einen
Anreiz zu schaffen, diese moglichst gering
zu halten und damit die Umwelt méglichst
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wenig zu belasten. Mit dem CO2-Gesetz
ist in dieser Hinsicht ein richtiger Ansatz
gewihlt worden; auch bei der 6kolo-
gischen Steuerreform sollte auf dieser
Schiene weitergefahren werden. Wiirden
dagegen die Ressourcen belastet, fiele die
okologische Dividende mangels Anreiz
wohl sehr bescheiden aus.

Verteuerung der Energietrager trifft
die sozial Schwachsten

Die Verteuerung der Energietriger durch
die in der Grundnorm vorgesehenen max.
2 Rp./kWh wire bedeutend; sie wiirde
beim Heizél beispielsweise rund 50 Pro-
zent ausmachen. Dies wiirde sich direkt
auf die Mieten auswirken und damit die
sozial schwicheren Schichten treffen. Es
ist deshalb nur schwer nachvollziehbar,
dass sich die SP vehement fiir diese Ener-
gievorlagen stark macht.

Die staatliche Belastung der Energie-
triger wiirde auch eine gigantische La-
stenumverteilung von den Dienstleistun-
gen zu den produzierenden Industrien in
Gang setzen, das die ersteren, weil perso-
nalintensiv, entlastet, wihrend vor allem
die energieintensiven Produkte zusitzlich
belastet wiirden, selbst wenn der Verfas-
sungsartikel gewisse Milderungen vor-
sieht. Im iibrigen sind die Olpreise in letz-
ter Zeit auf dem Markt stark angestiegen,
was die unerwiinschten Effekte der Ener-
gicabgabe noch bedeutend verstirken
wiirde. Auch deshalb ist es wohl nicht
richtig, unsere Konkurrenzfihigkeit ge-
rade jetzt durch staatliche Massnahmen
noch zusitzlich zu beeintrichtigen. Solche
diirften — wenn schon — nur im Gleich-
schritt mit den wichtigsten Nachbarstaa-
ten ins Auge gefasst werden.

Zweite Dividende als Illusion
Zwar beinhaltet die Grundnorm den rich-
tigen Ansatz der Aufkommensneutralitit,

indem der Erlés aus der Energieabgabe
vollstindig iiber eine entsprechende Re-

34 SCHWEIZER MONATSHEFTE 80. JAHR HEFT 7/8

ENERGIEPOLITIK - ZWISCHEN STEUERSTAAT UND MARKT

Die
Verteuerung
der Energie-
trager wiirde
beim Heizél

beispiels-
weise rund
50 Prozent
ausmachen.
Dies wiirde
sich direkt
auf die
Mieten
auswirken
und damit
die sozial
schwéacheren
Schichten
treffen.

duktion der Lohnnebenkosten zuriicker-
stattet wiirde. Diese geringfiigige Reduk-
tion der Lohnnebenkosten — '/2 Prozent
Arbeitgeberbeitrige, '/2 Prozent Arbeit-
nehmerbeitrige — wire leider so gering,
dass sie kaum Auswirkungen auf die
Arbeitsplatzsituation in der Schweiz hitte,
zumal dieses Argument in letzter Zeit we-
sentlich an Stichhaltigkeit eingebiisst hat.
Die negativen Auswirkungen der Ener-
giepreiserhhungen auf den Wirtschafts-
standort Schweiz wiren ohne Zweifel we-
sentlich grésser als die entsprechenden po-
sitiven durch die geringfiigige Senkung der
Lohnnebenkosten. Die sogenannte Zweite
Dividende diirfte sich als Illusion erweisen.

Okologische Elemente in die neue
Finanzordnung einbauen

Auf das Jahr 2007 muss die Eidgendssische
Finanzordnung erneuert werden. Dies soll
aufgrund eines Gesamtkonzeptes erfolgen
kénnen. Mit der vorgezogenen Grund-
norm wiirde ein Element herausgebro-
chen, ein Teil der Finanzreform pri-
judiziert, was nicht erwiinscht ist. Wenn
geltend gemacht wird, die Vorlage zur
Finanzordnung werde sicher nicht auf-
kommensneutral wie die Grundnorm aus-
gestaltet, so ist zu beriicksichtigen, dass
dies mit oder ohne Grundnorm der Fall
sein kann, wobei die Finanzordnung eben-
falls Verfassungsrang hat und damit zur
dominierenden lex posterior wird. Gegen
die Erhohung der Staatsquote muss in
diesem Zeitpunkt so oder so wieder ange-
treten werden.

Fazit

Diese zahlreichen gewichtigen Griinde
sprechen gegen die Annahme der Grund-
norm. Sie sollte auch von jenen abgelehnt
werden, die sich mit dem Gedanken be-
freunden kénnen, dass die neue Finanz-
ordnung auch 6kologische Elemente ent-
halten soll, wie dies unser Finanzminister
bereits angekiindigt hat. 4
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PoLIT-OKONOMISCHE GEDANKENSPLITTER ZUR
SCHWEIZERISCHEN ENERGIEPOLITIK

Mit der iiblichen Verspitung auf der internationalen Marschtabelle
kommt auch die schweizerische Energiepolitik in Bewegung. Zum
einen geht es um die Liberalisierung der Elektrizititsmirkte, zum
anderen um eine (angeblich) ikologische Steuerreform.

Unser Parlament hat es
zustande gebracht, die beiden Vorlagen,
nimlich das Energiemarktgesetz und die
sog. Férderabgabe so (unselig) miteinan-
der zu verkniipfen, dass die Elektrizitits-
marktliberalisierung erst in Angriff ge-
nommen werden soll, wenn das Volk am
24. September den Férderabgaben bzw.
dem Subventionssegen fiir die Wasserkraft
zugestimmt hat. Was grossspurig als ener-
giepolitische Wende angekiindigt wird,
entpuppt sich bei niherem Zusehen als
eine fiir schweizerische Liberalisierungs-
schritte leider typische Mischung aus
Bremsen (bei der Marktéffnung) und Gas-
geben (bei den Steuern und Subventio-
nen).

Vor etwa 10 Jahren standen wir bei der
Telekommunikation an einem Z#hnlichen
Punkt: Als das Fernmeldegesetz endlich
alle Kompromisshiirden iibersprungen
hatte, war sein Inhalt durch die Realitit
bereits zur Bedeutungslosigkeit verkom-
men. Analoges liuft in der Elektrizitits-
wirtschaft ab:

Der Markt bricht sich seine Bahn — auch
ohne Gesetz. Eine derart «wilde» Liberali-
sierung ist jedoch nicht unproblematisch.

Falsche Fragestellungen

Jedem «Netzwerkdkonomen» ist nimlich
absolut klar, dass die Netzwerkeigenschaf-
ten nur dann mit Markteffizienz vertrig-
lich sind, wenn gewisse staatliche Leit-
planken die richtigen Anreize fiir die
Produzenten, die Ubertragungs- und Ver-
teilunternehmen setzen.

Dabei stehen in der Schweiz leider
schon wieder falsche Fragestellungen im
Vordergrund.

Die erste betrifft die sog. Abgeltung
nicht-amortisierbarer Investitionen vorab
bei grossen Speicherwerken und Kern-

kraftwerken. Die sinkenden Verkaufs-
preise fiir die Ware Strom wiirden die Voll-
kosten nicht mehr decken und so eine
volle Abschreibung der Anlagen verun-
moglichen, was eben eine Abgeltung sei-
tens des Staates erfordere. Dieses Argu-
ment ist gleich zweifach verkehrt.

Zum einen haben kapitalintensive,
langlebige Produktionsanlagen wie Stau-
dimme oder Kernkraftwerke eine ganz
spezielle Kostenstruktur. Sie weisen wohl
relativ hohe Durchschnitts- oder Vollko-
sten auf, aber sehr niedrige Grenzkosten.

Zum anderen ist kein sinnvolles Szena-
rium vorstellbar, das ein Absinken der
Preise pro kW/h unter oder auch nur in die
Nihe dieser Grenzkosten mit sich brichte.
In einem voll liberalisierten Markt werden
die Grenzkosten der billigsten Neuinve-
stitionen (Gas- und Dampfkraftwerke) die
Marke nach unten setzen. Und diese sind
hoher als die Grenzkosten der bereits exi-
stierenden Speicher- oder Nuklearanlagen.

Aus wirtschaftlichen Griinden wird so-
mit mit Sicherheit kein Speicherkraftwerk
(und auch kein KKW) abgestellt werden
miissen.

Bleibt das zweite Argument der unvoll-
stindigen Abschreibung. Auch dieses ist
nicht stichhaltig; denn vor dem Hinter-
grund zu einer Lebensdauer von 50-100
Jahren ist eine liberalisierungsbedingte
Preissenkung unter die Durchschnitts-
kosten nur eine kleine, transitorische Epi-
sode. Die jetzt durch die Liberalisierung
freigelegten, europaweiten Uberkapaziti-
ten werden relativ rasch abschmelzen, weil
sich beim vorherrschenden Preisniveau
Neu- bzw. Ersatzinvestitionen nicht loh-
nen und weil (hoffentlich) die Dreck-
schleudern aus Braun- und Steinkohle
durch steigende Emissionsabgaben (analog
COz2-Steuer) aus dem Verkehr gezogen
werden.
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Neue Chancen

Der freie Markt wird eine starke Spreizung
der Preise zwischen Spitzen- und Niedrig-
belastung herbeifithren. Hier 6ffnen sich
ganz neue Chancen fiir die hochwertige,
rasch verfiigbare Spitzenenergie der Spei-
cherwerke. Und dann noch etwas: Bevor
neue Subventionen an die schweizerischen
Wasserkraftwerke aus dem Fiillhorn neuer
Energiesteuern ausgeschiittet  werden,
sollte man die bereits bestehenden, ver-
steckten parafiskalischen Belastungen der
Elektrizitit aus Wasserkraft beseitigen.
Man kann doch nicht mit der einen Hand
die Wasserkraft fiskalisch melken und mit
der anderen — der hohlen — nach Abgel-
tungen rufen.

Ob sich die grossen Staudimme oder
die KKW Gésgen und Leibstadt als «Fehl-
investitionen» herausstellen oder nicht,
werden wir erst am «Ende des Tages», d.h.
in einigen Jahrzehnten wissen. Ich wiirde
ganz klar das Gegenteil vermuten, weil
mittelfristig die Energiepreise wieder stei-
gen werden. So oder so ist es hier und
heute aber nicht angezeigt, gewissermas-
sen auf Vorrat und auf Kosten der Konsu-
menten (unbewiesene) Kapitalverluste ab-
zugelten. Sollten solche dann tatsichlich
in 20-30 Jahren festgestellt werden, so
stellt sich dannzumal nur noch die Frage
ihrer Verteilung. Dabei sind ordnungspo-
litisch sicher die Eigentiimer gefordert.

Komplexer Mix von Ideologie und
Interesse

Die Abstimmungen vom 24. September
sind ein interessantes polit-6konomisches
Experiment. Auf der einen Seite haben wir
eine schwer zu unterscheidende Vermi-
schung von ideologischen und interessen-
politischen Positionen.

Dabei ist unter Fachleuten ziemlich un-
bestritten, dass die wirkliche Energiever-
geudung nicht in der Stromproduktion,
sondern im Verkehr stattfindet. Zweitens
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ist ebenfalls ziemlich klar, dass erneuer-
bare Energien (inkl. Wasser) ein be-
schrinktes Potential aufweisen und so der
Anteil der fossilen und nuklearen Strom-
produktion auf Jahrzehnte dominant
bleiben wird. Wie der Wettlauf zwischen
GUD (Gas und Dampf) und den Nuklear-
technologien ausgehen wird, hingt von
der CO:-Problematik ab.

Auch dem Energiesparen sind im Be-
reich der Elektrizitit relativ enge Grenzen
gesetzt, wie die letztjihrige Verbrauchszu-
nahme von 3 Prozent in der Schweiz belegt.

Die Grenzen des Stromsparens einer-
seits wie der alternativen Energien (Sonne
und Wind) andererseits sind fiir die Strom-
wirtschaft aus technologischen Griinden
schon eng gezogen. Dabei ist die (un-
zuverlissige) zeitliche Verfiigbarkeit von
Sonne und Wind im Moment der Ver-
brauchsspitze z. B. an einem triiben Januar-
abend das grosste Handicap.

Der politische Versuch, durch massive
Subventionen und Steuern diese Grenzen
zu sprengen und Skonomisch zum break-
even-pointzu fiithren, wird im Fiasko enden.

Denn iiber dieses sind sich mittlerweile
alle einig: Es wird keine «doppelten Divi-
denden» geben, sondern die Verlagerung
von Lohnsteuern bzw. die Finanzierung
von Subventionen durch die Energiesteu-
ern wird der Umwelt helfen, aber der
Wirtschaft schaden. Die Wirtschaft sind
wir: die Arbeitnehmer und Konsumenten.
Genausowenig wie der Hund die Hunde-
steuer bezahlt, genauso wenig bezahlt die
«Industrie» die Energiesteuern. Da wir in
der Schweiz bereits ein flexibles, zielge-
richtetes und wirkungsvolles CO2-Gesetz
in Kraft gesetzt haben, ist die 6kologische
Wende in die richtige Richtung bereits
eingeleitet. Und dies, obwohl die Schweiz
den niedrigsten CO:z-Ausstoss pro Kopf
der Bevélkerung bzw. pro Einheit des
Bruttoinlandprodukts aufweist. Alles Ubrige
wird die Marktliberalisierung besser rich-
ten als schidliche neue Steuern und un-
wirksame neue Subventionen. 4



	Dossier : Energiepolitik : zwischen Steuerstaat und Markt
	Zur Einführung
	Ökologische Steuerreform : doppelte Dividende oder Legende
	Die Energievorlagen : eine ökonomische und politische Standortbestimmung
	Mehr Schaden als Nutzen : Ablehnung der Energievorlagen angezeigt
	Polit-ökonomische Gedankensplitter zur schweizerischen Energiepolitik


